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Antrag auf Erteilung einer
Erlaubnis für den gewerblichen Güterkraftverkehr (§ 3 Abs. 1 GüKG)
Gemeinschaftslizenz (Artikel 4 VO (EG) Nr. 1072/2009)

1. Antragstellendes Unternehmen
Name bzw. Firma und Rechtsform

Registergericht (falls im Handelsregister eingetragen) Register-Nr.

1.1 Ort der Niederlassung
Straße und Hausnummer PLZ Ort

E-MailTelefaxTelefon

1.2 Ort des Hauptsitzes im handelsrechtlichen Sinn (soweit abweichend von Nr. 1.1)

Telefon Telefax E-Mail

OrtPLZStraße und Hausnummer

1.3 Weitere Niederlassungen 
Sind für das Unternehmen weitere Niederlassungen errichtet?

nein ja (bitte geben Sie alle Niederlassungen in einer Niederlassungsliste an)

2. Antragstellender Unternehmer und Verkehrsleiter

2.1 Angaben über den/die Inhaber, gesetzlichen Vertreter einer Gesellschaft (geschäftsführender Gesellschafter, Geschäftsführer)

A

männlich weiblich
Geschlecht (ankreuzen)

Stellung im Unternehmen

Geburtsort

Nr. der Bescheinigung der fachlichen Eignung (soweit gleichzeitig Verkehrsleiter)

Anschrift

Geburtsstaat Staatsangehörigkeit

Geburtstag

Doktorgrad

B

Doktorgrad

Geburtstag

StaatsangehörigkeitGeburtsstaat

Anschrift

Nr. der Bescheinigung der fachlichen Eignung (soweit gleichzeitig Verkehrsleiter)

Geburtsort

Stellung im Unternehmen

Geschlecht (ankreuzen)

männlich weiblich

Bitte bei einer Gesellschaft die weiteren vertretungsberechtigten Organe wie die Gesellschafter und die Geschäftsführer, bei einer 
Genosstenschaft den Vorstand, bei einer Erbengemeinschaft die Miterben, bei einem Minderjährigen die gesetzlichen Vertreter 
angeben, ggf. in einer ergänzenden Anlage.

Vorname Familienname, ggf. abweichender Geburtsname

Vorname Familienname, ggf. abweichender Geburtsname
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2.2 Angaben über den Verkehrsleiter 
      (diese Angaben sind auch dann zu machen, wenn die Person bereits als Unternehmer unter Nr. 2.1 genannt ist)
Vorname Familienname, ggf. abweichender Geburtsname

Geschlecht (ankreuzen)

männlich weiblich
Doktorgrad

Geburtstag Geburtsort

Geburtsstaat Staatsangehörigkeit

Anschrift Stellung im Unternehmen

Nr. der Bescheinigung der fachlichen Eignung

2.3 Tätigkeit in anderen Unternehmen

Tätigkeit als Verkehrsleiter in weiteren Unternehmen (bitte ankreuzen)           

nein ja

3. Anzahl der Fahrzeuge

Anzahl der im gewerblichen Güterkraftverkehr eingesetzten Kraftfahrzeuge, deren zulässige 
Gesamtmasse einschließlich der Gesamtmasse der Anhänger 3,5 t übersteigt:

4. Anzahl der benötigten Ausfertigungen / beglaubigten Kopien

5. Bestätigung der Unterschrift

Anzahl der beantragten Ausfertigungen / beglaubigte Kopien:

Ort, Datum

Hiermit wird bestätigt, dass die vorstehenden Angaben richtig sind:

Rechtsverbindliche Unterschrift(en)

Hinweise zum Datenschutz: 
  
Die Verwaltungsbehörde ist nach § 15 des Güterkraftverkehrsgesetzes (GüKG) in Verbindung mit Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 1071/2009 des europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die 
Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates verpflichtet, Angaben 
über Inhaber von Berechtigungen für den gewerblichen Güterkraftverkehr sowie über die Personen der geschäftsführungs- und 
vertretungsberechtigten Gesellschafter, der gesetzlichen Vertreter und des Verkehrsleiters in einem Unternehmen des 
Güterkraftverkehrs einschließlich Angaben über die Bescheinigung der fachlichen Eignung des Verkehrsleiters nach Maßgabe des § 2 
Absatz 1 der Verkehrsunternehmensdatei-Durchführungsverordnung (VUDat-DV) in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) 1071/2009 an die Verkehrsunternehmensdatei beim Bundesamt für Güterverkehrs zu übermitteln. 
  
Es wird darauf hingewiesen, dass die in § 2 Abs. 3 VUDat-DV in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) 1071/2009 
aufgeführten Informationen im öffentlichen zugänglichen Bereich der Verkehrsunternehmensdatei gespeichert und für Jedermann 
über das Internet unter www.verkehrsunternehmensdatei.de einsehbar sind. 
  
Die Verwaltungsbehörde ist im Falle der Untersagung der Führung von Güterkraftverkehrsgeschäften nach § 17 Absatz 5 Satz 2 
GüKG verpflichtet, die Untersagung mit Identifizierungsdaten über die Person des Betroffenen an das Bundesamt für Güterverkehrs 
als nationale Kontaktstelle nach Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 zu übermitteln. 
  
Das Bundesamt für Güterverkehr ist als nationale Kontaktstelle nach Maßgabe des § 17 Absatz 5 Satz 1 GüKG verpflichtet, auf 
Anfrage Auskunft über Personen, denen eine deutsche Behörde die Führung von Güterkraftverkehrsgeschäften untersagt hat an 
nationale Kontaktstellen anderer Mitgliedstaaten zu erteilen, sofern dies für die Prüfung von Berufszugangsvoraussetzungen 
erforderlich ist.

Kenntnis genommen:

Rechtsverbindliche Unterschrift(en)Ort, Datum
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Informationen nach der Datenschutz-Grundverordnung 
 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit dem Antrag nach dem Güterkraftverkehrsgesetz 
(GüKG) und Artikel 3, 4 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009       

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist das Landratsamt Kelheim, Donaupark 12, 
93309 Kelheim, Tel.Nr.: 09441/207-0, E-Mail: 
poststelle@landkreis-kelheim.de  

Den behördlichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: 
Datenschutzbeauftragte im Landratsamt Kelheim, Donaupark 12, 93309 Kelheim, 
Tel.Nr.: 09441/207-1121, E-Mail: datenschutz@landkreis-kelheim.de

Ihre personenbezogenen Daten werden nach der Verarbeitung beim 
Landratsamt Kelheim so lange gespeichert, wie es die Bestimmungen nach 
dem Bayerischen Einheitsaktenplan vorgeben. Diese betragen je nach 
Sachgebiet i.d.R. zwischen 5 und 30 Jahre.

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen als Betroffene folgende 
Rechte zu:

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht 
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten.

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen 
ein Recht auf Berichtigung zu.

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung 
oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die 
Verarbeitung einlegen.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 DSGVO, Art. 4 BayDSG i.V.m. StVO, 
FerReiseV, FStrG, BayStrWG, GüKG, PBefG.

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 
Bundesamt für Güterverkehr, Landesverband Bay. Spediteure, Landesverband Bay. 
Transport- und Logistikunternehmen, IHK, Berufsgenossenschaft.

Ihre Daten werden verarbeitet um o.g. Antrag bearbeiten und ggf. die Genehmigung 
erteilen zu können (Erlaubnisurkunde/EU-Lizenz/Fahrerbescheinigung).
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Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur 
Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter 
Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit zu.

Wenn Sie in die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das 
Landratsamt Kelheim mittels einer entsprechenden Erklärung eingewilligt 
haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten 
für Datenschutz.

In gewissen Fällen sind Sie verpflichtet Ihre personenbezogenen Daten anzugeben. 
Die Verpflichtung kann sich aus dem Gesetz oder aus einem Vertrag ergeben oder 
für einen Vertragsabschluss erforderlich sein.

Das Landratsamt Kelheim benötigt Ihre Daten um Ihren Antrag bearbeiten zu können.

Falls Sie weitere Informationen wünschen wenden Sie sich bitte an Ihren 
zuständigen Sachbearbeiter oder an den behördlichen Datenschutzbeauftragten des 
Landratsamtes Kelheim.

Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden.
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Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit dem Antrag nach dem Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) und Artikel 3, 4 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009       
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist das Landratsamt Kelheim, Donaupark 12,93309 Kelheim, Tel.Nr.: 09441/207-0, E-Mail:poststelle@landkreis-kelheim.de  
Den behördlichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:Datenschutzbeauftragte im Landratsamt Kelheim, Donaupark 12, 93309 Kelheim,Tel.Nr.: 09441/207-1121, E-Mail: datenschutz@landkreis-kelheim.de
Ihre personenbezogenen Daten werden nach der Verarbeitung beim 
Landratsamt Kelheim so lange gespeichert, wie es die Bestimmungen nach
dem Bayerischen Einheitsaktenplan vorgeben. Diese betragen je nach
Sachgebiet i.d.R. zwischen 5 und 30 Jahre.
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen als Betroffene folgendeRechte zu:
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten.
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen 
ein Recht auf Berichtigung zu.
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung
oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die
Verarbeitung einlegen.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 DSGVO, Art. 4 BayDSG i.V.m. StVO, FerReiseV, FStrG, BayStrWG, GüKG, PBefG.
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an:
Bundesamt für Güterverkehr, Landesverband Bay. Spediteure, Landesverband Bay. Transport- und Logistikunternehmen, IHK, Berufsgenossenschaft.
Ihre Daten werden verarbeitet um o.g. Antrag bearbeiten und ggf. die Genehmigung erteilen zu können (Erlaubnisurkunde/EU-Lizenz/Fahrerbescheinigung).
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter
Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu.
Wenn Sie in die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das
Landratsamt Kelheim mittels einer entsprechenden Erklärung eingewilligt
haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten
für Datenschutz.
In gewissen Fällen sind Sie verpflichtet Ihre personenbezogenen Daten anzugeben.Die Verpflichtung kann sich aus dem Gesetz oder aus einem Vertrag ergeben oderfür einen Vertragsabschluss erforderlich sein.
Das Landratsamt Kelheim benötigt Ihre Daten um Ihren Antrag bearbeiten zu können.
Falls Sie weitere Informationen wünschen wenden Sie sich bitte an Ihren 
zuständigen Sachbearbeiter oder an den behördlichen Datenschutzbeauftragten des
Landratsamtes Kelheim.
Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden.
..\_Sonstiges\Images\3.jpg
9.0.0.2.20120627.2.874785
	AktuellesBlatt: 
	Blattanzahl: 
	ANTRAGSART1: 0
	ANTRAGSART2: 0
	FIRMA: 
	REGISTERGERICHT: 
	REGISTERNR: 
	STRASSENDL: 
	PLZNDL: 
	ORTNDL: 
	EMAILNDL: 
	FAXNDL: 
	TELEFONNDL: 
	TELEFONHPTS: 
	FAXHPTS: 
	EMAILHPTS: 
	ORTHPTS: 
	PLZHPTS: 
	STRASSEHPTS: 
	NEIN: 
	JA: 
	MAENNLICH: 
	WEIBLICH: 
	STELLUNGINHB: 
	GEBORTINHB: 
	BESCHEINNRINHB: 
	ANSCHRIFTINHB: 
	GEBSTAATINHB: 
	STAATSANGEHINHB: 
	GEBDATINHB: 
	TITELINHB: 
	TITELINHA: 
	GEBDATINHA: 
	STAATSANGHINHA: 
	GEBSTAATINHA: 
	ANSCHRIFTINHA: 
	BESCHEINNRINHA: 
	GEBORTINHA: 
	STELLUNGINHA: 
	VORNAMEINHA: 
	FAMNAMEINHA: 
	VORNNAMEINHB: 
	FAMNAMEINHB: 
	VORNAMEVKL: 
	FAMNAMEVKL: 
	TITELVKL: 
	GEBDATVKL: 
	GEBORTVKL: 
	GEBSTAATVKL: 
	STAATSANGHVKL: 
	ANSCHRIFTVKL: 
	STELLUNGVKL: 
	BESCHEINNRVKL: 
	ANZFZG: 
	ANZKOPIEN: 
	ORTDATUM1: 
	UNTERSCHRIFT1: 
	UNTERSCHRIFT2: 
	ORTDATUM2: 



